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1 Budgetvollzug des Bundes: 
Monatserfolg August 2020 

1.1 Finanzierungsrechnung nach administrativer Darstellung 

Die Einzahlungen von Jänner bis August 2020 betragen rd. 49,0 Mrd. € und sind um rd. -3,8 

Mrd. € (-7,2 %) geringer als im Vergleichszeitraum 2019. Die Entwicklung bei den Einzahlungen 

im August ist auch weiterhin maßgeblich von den in Folge der Pandemie COVID-19 ergriffenen 

Maßnahmen bestimmt. Details sind der gesonderten COVID-Berichterstattung (Kapitel 4) zu 

entnehmen. So gibt es geringere Einzahlungen in den Untergliederungen UG 16 Öffentliche 

Abgaben (-6.348,3 Mio. €), UG 45 Bundesvermögen (-255,9 Mio. €), UG 43 Klima, Umwelt und 

Energie (-226,3 Mio. €), UG 20 Arbeit (-188,3 Mio. €), UG 25 Familie und Jugend (-184,7 Mio. €) 

und UG 41 Mobilität (-141,8 Mio. €), die durch höhere Einzahlungen in den Untergliederungen 

UG 40 Wirtschaft (+1.525,4 Mio. €), UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+699,9 Mio. €), UG 44 

Finanzausgleich (+462,8 Mio. €), UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+404,8 Mio. 

€), UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+119,0 Mio. €), UG 32 Kunst und Kultur (+108,8 

Mio. €) und UG 46 Finanzmarktstabilität (+73,8 Mio. €) die teilweise kompensiert werden. 

Die Mindereinzahlungen in der UG 16 sind auf geringere Bruttoabgaben, insbesondere Einkom-

men-, Körperschaft- und Umsatzsteuer sowie einen höheren EU-Beitrag zurückzuführen, die 

durch geringere Ertragsanteile teilweise kompensiert werden. Die Mindereinzahlungen in der 

UG 45 resultieren hauptsächlich aus noch nicht eingegangenen Dividenden, in der UG 43 aus 

der infolge der BMG-Novelle 2020 erfolgten Übertragung der Flächen-, Feld-, Speicher- und För-

derzinsen sowie der Siedlungswasserwirtschaft in die UG 42, in der UG 20 aus geringeren Ein-

zahlungen von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen, in der UG 25 vor allem aus geringeren 

Dienstgeberbeiträgen sowie Anteilen an Einkommen- und Körperschaftsteuer zum FLAF und in 

der UG 41 aus der aufgrund der BMG-Novelle 2020 erfolgten Übertragung des Bereiches Fern-

meldegebühren/Funkraumüberwachung in die UG 42 und der noch nicht eingegangenen           

Dividenden, die durch Mehreinzahlungen aus der Überweisung von COVID-19 Fondsmittel aus 

der UG 45 im Bereich Schiene im Zusammenhang mit Verkehrsdienstverträgen und für einen 

Eigenkapitalzuschuss der Rail Cargo Austria sowie durch Mehreinzahlungen zweckgebundener 

Nutzungsentgelte nach § 8b ASFINAG-Gesetz teilweise kompensiert werden. Die Überweisun-

gen von COVID-19 Krisenbewältigungsfondsmitteln führen zu Mehreinzahlungen in den Unter-

gliederungen UG 40 für den Härtefallfonds, die Beschaffung von Schutzausrüstung und medizi-

nischen Produkten, für den Lehrlingsbonus 2020, für den aws COVID-19 Startup-Hilfsfonds, das 
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COVID-19 Comeback der Film- und TV-Produktion sowie für die Investitionsprämie für Unter-

nehmen, in der UG 17 für den NPO-Hilfsfonds und den Sportligenfonds, in der UG 44 für das 

Kommunalinvestitionsgesetz 2020, in der UG 42 für den Ausgleich von Einkommensausfällen 

bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und von Privatzimmervermietern aus dem Härte-

fallfonds, in der UG 21 für Maßnahmen im Pflegebereich, in der UG 32 zur Abfederung von Not- 

und Härtefällen von Künstlerinnen und Künstlern sowie für die Bundesmuseen und Bundesthe-

ater. Weitere Mehreinzahlungen gibt es außerdem in der UG 42 aus der aufgrund der BMG-

Novelle 2020 erfolgten Verschiebung von Angelegenheiten des Fernmeldewesens, des Bergwe-

sens und der Siedlungswasserwirtschaft und in der UG 46 aus einer Gewinnabfuhr der Ab-

baumanagementgesellschaft des Bundes - ABBAG in Höhe von insgesamt rd. 1.302,6 Mio. €, der 

die im Jänner des Vorjahres erfolgte Rückzahlung einer aus dem Generalvergleich zur Hypo-

Thematik erfolgten Anzahlung an Bayern in Höhe von 1.230,0 Mio. € gegenübersteht. 

Auch bei den Auszahlungen sind die Auswirkungen der Maßnahmen gegen die COVID-19 Pan-

demie deutlich sichtbar. Die Auszahlungen von Jänner bis August 2020 betragen rd. 61,7 Mrd. 

€ und sind damit um rd. +11,2 Mrd. € (+22,2 %) höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

Dieses Ergebnis resultiert vorwiegend aus höheren Auszahlungen in den Untergliederungen UG 

20 Arbeit (+5.508,3 Mio. €), UG 45 Bundesvermögen (+3.840,5 Mio. €), UG 40 Wirtschaft 

(+834,6 Mio. €), UG 22 Pensionsversicherung (+770,9 Mio. €), UG 23 Pensionen – Beamtinnen 

und Beamte (+271,1 Mio. €), UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+209,9 Mio. €), 

UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+199,9 Mio. €), UG 30 Bildung (+184,6 Mio. €), UG 31 

Wissenschaft und Forschung (+170,6 Mio. €), UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+116,5 Mio. 

€), UG 24 Gesundheit (+69,5 Mio. €), UG 25 Familie und Jugend (+69,1 Mio. €) und UG 32 Kunst 

und Kultur (+64,3 Mio. €), die durch geringere Auszahlungen in den Untergliederungen UG 58 

Finanzierungen, Währungstauschverträge (-946,3 Mio. €), UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-

162,3 Mio. €) und UG 18 Fremdenwesen (-60,7 Mio. €) teilweise kompensiert werden. 

Die höheren Auszahlungen ergeben sich in der UG 20 hauptsächlich aus der höheren Inan-

spruchnahme der Kurzarbeit, des Arbeitslosengeldes, der Notstandshilfe und aus höheren Pen-

sions- und Krankenversicherungsbeiträgen, in der UG 45 aus bundesinternen Überweisungen 

des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds an verschiedene Untergliederungen sowie für den 

Fixkostenzuschuss (COFAG), in der UG 40 für den Härtefallfonds, die Beschaffung von Schutz-

ausrüstung und medizinischen Produkten, den Lehrlingsbonus 2020, den aws COVID-19 Star-

tup-Hilfsfonds sowie für den Beschäftigungsbonus, in der UG 22 für höhere Vorschüsse an die 

PV-Träger, in der UG 23 für Pensionen der Beamtinnen und Beamten der Hoheitsverwaltung 

inkl. ausgegliederter Institutionen, der Postunternehmen, der ÖBB und der Landeslehrerinnen 

und –lehrer, in der UG 42 aus der Übertragung der Angelegenheiten der Siedlungswasserwirt-

schaft und des Zivildienstes infolge der BMG-Novelle 2020, in der UG 21 für Zahlungen im Be-

reich der Pflege, in der UG 30 für Personalzahlungen der Bundes- und Landeslehrerinnen und –
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lehrer und für die Elementarpädagogik, in der UG 31 für den Universitätsbereich, in der UG 17 

für den NPO-Hilfsfonds und den Sportligenfonds, in der UG 24 aufgrund des Bundesersatzes an 

die Sozialversicherung der Selbstständigen für die Krankenversicherungs-Beitragssenkung, in 

der UG 25 für Unterstützungsleistungen im Rahmen des Familienhärteausgleichs  und in der UG 

32 zur Unterstützung von selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern und für Bundesmuseen. 

Die geringeren Auszahlungen ergeben sich in der UG 58 aus Netto-Minderauszahlungen aus 

Zinsen und beim sonstigen Aufwand, in der UG 43 aus der aufgrund der BMG-Novelle 2020 

erfolgten Übertragung von Angelegenheiten der Siedlungswasserwirtschaft in die UG 42 und in 

der UG 18 aufgrund des Rückganges von laufend zu betreuenden Personen in der Grundversor-

gung. 

Aus den geringeren Ein- und höheren Auszahlungen resultiert ein Nettofinanzierungsbedarf in 

Höhe von insgesamt rd. -12,7 Mrd. €, der um rd. -15,0 Mrd. € schlechter als im Vergleichszeit-

raum des Vorjahres ist.  

Tabelle 1: Allgemeine Gebarung des Bundes, August 2020 (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 

1.2 Ergebnisrechnung nach administrativer Darstellung 

Die Erträge von Jänner bis August 2020 betragen rd. 51,6 Mrd. € und sind um rd. +0,7 Mrd. € 

(+1,3 %) höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Sie resultieren vorwiegend aus höheren 

Erträgen in den Untergliederungen UG 40 Wirtschaft (+1.506,8 Mio. €), UG 46 Finanzmarktsta-

bilität (+1.251,9 Mio. €), UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+699,8 Mio. €), UG 44 Finanzaus-

gleich (+462,8 Mio. €), UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+402,2 Mio. €), UG 21 

Soziales und Konsumentenschutz (+117,3 Mio. €), UG 32 Kunst und Kultur (+108,6 Mio. €) und 
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UG 30 Bildung (+66,4 Mio. €), die durch geringere Erträge in den Untergliederungen UG 16 Öf-

fentliche Abgaben (-2.933,5 Mio. €), UG 20 Arbeit (-380,1 Mio. €), UG 45 Bundesvermögen (-

279,0 Mio. €), UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-197,3 Mio. €), UG 41 Mobilität (-141,7 Mio. 

€) und UG 51 Kassenverwaltung (-95,9 Mio. €) teilweise kompensiert werden. 

Die Aufwendungen von Jänner bis August 2020 sind mit rd. 61,5 Mrd. € um rd. +11,7 Mrd. € 

(+23,4 %) höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dieses Ergebnis resultiert vorwiegend 

aus höheren Aufwendungen in den Untergliederungen UG 20 Arbeit (+5.513,1 Mio. €), UG 45 

Bundesvermögen (+3.677,7 Mio. €), UG 22 Pensionsversicherung (+1.098,9 Mio. €), UG 40 Wirt-

schaft (+845,2 Mio. €), UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+240,7 Mio. €), UG 23 Pensio-

nen – Beamtinnen und Beamte (+206,6 Mio. €), UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

(+196,4 Mio. €), UG 31 Wissenschaft und Forschung (+171,2 Mio. €), UG 17 Öffentlicher Dienst 

und Sport (+119,9 Mio. €), UG 30 Bildung (+119,2 Mio. €), UG 24 Gesundheit (+66,5 Mio. €), UG 

10 Bundeskanzleramt (+65,7 Mio. €), UG 32 Kunst und Kultur (+61,4 Mio. €), UG 25 Familie und 

Jugend (+55,4 Mio. €) und UG 15 Finanzverwaltung (+52,4 Mio. €), die durch geringere Aufwen-

dungen in den Untergliederungen UG 16 Öffentliche Abgaben (-441,3 Mio. €), UG 58 Finanzie-

rungen, Währungstauschverträge (-231,1 Mio. €), UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-161,4 

Mio. €) und UG 41 Mobilität (-65,7 Mio. €) teilweise kompensiert werden. 

Das Nettoergebnis ist mit rd. -9,9 Mrd. € um rd. -11,0 Mrd. € schlechter als im Vergleichszeit-

raum des Vorjahres. 

Tabelle 2: Gesamtgebarungserfolg des Bundes, August 2020 (Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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1.3 Vergleich der Finanzierungs- und Ergebnisrechnung 

Das Nettoergebnis ist um rd. 2,8 Mrd. € besser als der Nettofinanzierungsbedarf. Der Unter-

schied resultiert vorwiegend aus: 

• Periodenabgrenzungen  

Höhere Auszahlungen als Aufwendungen: UG 11 Inneres (Personalaufwand rd. 97,7 Mio. 

€), UG 23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte (Ruhe- und Versorgungsbezüge der Ho-

heitsverwaltung inkl. Ausgegliederter Institutionen, der Postunternehmen, der ÖBB und 

der Landeslehrerinnen und –lehrer rd. 402,2 Mio. €), UG 24 Gesundheit (Kranken- und Kur-

anstaltenfinanzierung rd. 83,7 Mio. €), UG 41 Mobilität (ÖBB, Schienengüterverkehrsförde-

rung rd. 732,5 Mio. €).  

Geringere Auszahlungen als Aufwendungen: UG 22 Pensionsversicherung (Guthaben aus 

Abrechnungsresten 2019 wurden ergebniswirksam ins Jahr 2019 abgegrenzt und verrin-

gern finanzierungswirksam die Auszahlungen 2020 um rd. 707,9 Mio. €), UG 58 Finanzie-

rungen, Währungstauschverträge (Zinsen sowie Emissionsagien und -disagien rd. 501,6 

Mio. €). 

Höhere Einzahlungen als Erträge: UG 13 Justiz (Gerichtsgebühren, Geldstrafen und Einzie-

hungen zum Bundesschatz rd. 155,2 Mio. €), UG 23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte 

(Pensions- und Dienstgeberbeiträge rd. 61,8 Mio. €). 

Geringere Einzahlungen als Erträge: UG 25 Familie und Jugend (Dienstgeberbeiträge zum 

FLAF rd. 174,5 Mio. €). 

• Buchungslogik in der UG 16 Öffentliche Abgaben 

Abgabenerträge werden bei der Vorschreibung, Einzahlungen zum Zahlungszeitpunkt er-

fasst (rd. 2.792,3 Mio. €), Abschreibungen und Wertberichtigungen von Abgabenforderun-

gen sind nicht finanzierungswirksam (rd. 318,5 Mio. €). 

• Ergebnisunwirksame Zahlungen für Investitionen (182,4 Mio. €) sowie Darlehen und Vor-

schüsse (271,7 Mio. €), insbesondere die in der UG 45 Bundesvermögen verbuchte Ab-

schöpfung des ÖKB § 7 Kontos (141,8 Mio. €).  

• Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen auf Sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte (284,2 Mio. €), Wertberichtigungen und Abgang von Forde-

rungen (343,4 Mio. €), insbesondere Abgabenforderungen (318,5 Mio. €) und Dotierung 

von Rückstellungen (153,5 Mio. €) sowie diesbezügliche Erträge (7,2 Mio. €). 
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2 Erläuterungen zur Finanzierungs-
rechnung 

2.1 Wesentliche Mindereinzahlungen 

• UG 16 Öffentliche Abgaben (-6.348,3 Mio. €). Die Bruttoabgaben sind im Berichtszeitraum 

Jänner bis August in Summe mit rd. 51,2 Mrd. € um -7,6 Mrd. € (-12,9 %) geringer als im 

Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Aufkommen ist maßgeblich von der COVID-19 Pan-

demie und den damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen bestimmt.  

Die Lohnsteuer (-122,1 Mio. €) zeigt eine geringfügige Erholung gegenüber der Entwicklung 

in den letzten Monaten und liegt damit in den ersten acht Monaten um 0,7 % unter dem 

Vorjahreswert. Zu Ende August zeigt die Jahresentwicklung für die Einkommensteuer (-

1.438,7 Mio. €) und für die Körperschaftsteuer (-2.317,2 Mio. €) insgesamt weiterhin starke 

Rückgänge gegenüber dem Vorjahr an. Bei beiden Abgaben gingen die Vorschreibungen für 

das laufende Veranlagungsjahr stark zurück. Bei der Einkommensteuer fielen sie um bei-

nahe -13 % geringer aus und bei der Körperschaftsteuer waren sie um mehr als ein Viertel 

geringer als der Jahresbetrag im Vergleichszeitraum. Darüber hinaus wurden bei beiden 

Abgaben auch vermehrt Gutschriften für vergangene Veranlagungsjahre schlagend. Bei der 

Körperschaftsteuer stieg zudem die ausbezahlte Forschungsprämie ungewöhnlich stark. Sie 

schlug bis August mit zusätzlichen 300 Mio. € zu Buche, was beinahe einer Verdoppelung 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der in den Einkommensteuern enthaltene 

direkt abgeführte Teil der „Immobilienertragsteuer“ betrug im August 65,5 Mio. €. Er ent-

wickelte sich bis jetzt im Jahresverlauf nur sehr moderat und zeigt mit +1,1 % kaum Wachs-

tum gegenüber dem Vergleichszeitraum. Bei den Kapitalertragsteuern (-466,3 Mio. €) zeigt 

die Kapitalertragsteuer auf Dividenden (-565,2 Mio. €) im August erstmals seit dem Shut-

down einen Zuwachs, die Kapitalertragseuer auf Zinsen und sonstige Erträge (+98,9 Mio. 

€) legte auch im August kräftig zu und liegt im heurigen Jahr bereits um knapp einem Viertel 

über dem Vorjahreswert. Die Umsatzsteuer (-2.411,1 Mio. €) zeigt im August den gerings-

ten Rückgang seit dem Shutdown. Die Stabilitätsabgabe (+1,4 Mio. €) zeigt den erwarteten 

Verlauf. Der im August dokumentierte starke Rückgang entspringt lediglich der Verschie-

bungen über den Monatsultimo aufgrund der späten Fälligkeitstermine. Bei den Energie-

abgaben (-46,0 Mio. €) ist das Aufkommen trotz des Rückganges der ausbezahlten Vergü-

tungen insgesamt gefallen. 

Bei den Ab-Überweisungen sind die Zahlungen für Ertragsanteile von Jänner bis August 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum infolge der im Bemessungszeitraum gesunkenen Brut-

toeinnahmen aufgrund der COVID-19 Krise an Gemeinden (-572,7 Mio. €) und an Länder (-
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1.014,0 Mio. €) niedriger. Die Auszahlungen für den EU-Beitrag (+490,8 Mio. €) stiegen von 

Jänner bis August 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, unter anderem 

weil die aufgrund der COVID-19 Krise verabschiedeten Maßnahmen auf europäischer 

Ebene, beispielsweise eine Vereinfachung der Förderregeln und die einmalige Aussetzung 

von Rückzahlungspflichten, zu einer höheren Mittelanforderung von Fördernehmern bei 

der Europäischen Kommission und damit im Betrachtungszeitraum zu einem höheren Mit-

telbedarf der Europäischen Kommission gegenüber den Mitgliedsstaaten geführt haben. 

Insgesamt betragen die Einzahlungen aus öffentlichen Nettoabgaben von Jänner bis August 

rd. 29,5 Mrd. € und sind somit um rd. -6,3 Mrd. € (-17,7 %) geringer als im Vorjahreszeit-

raum. 

• UG 20 Arbeit (-188,3 Mio. €) hauptsächlich wegen geringerer Einzahlungen von Arbeitslo-

senversicherungsbeiträgen infolge rückläufiger Anzahl unselbständig aktiv Beschäftigter 

bzw. gestundeter ALV-Beiträge (-165,8 Mio. €) und wegen des Auslaufens der Auflösungs-

abgabe mit Ende 2019 (-34,7 Mio. €), denen Mehreinzahlungen bei der Verrechnung von 

Arbeitslosenversicherungsleistungen bei grenzüberschreitender Erwerbstätigkeit (Grenz-

gängerverrechnung) gegenüberstehen (+6,6 Mio. €). 

• UG 25 Familie und Jugend (-184,7 Mio. €) hauptsächlich aufgrund eines geringeren Auf-

kommens an Dienstgeberbeiträgen zum FLAF (-124,0 Mio. €) sowie an Einkommen- und 

Körperschaftsteuer (-73,9 Mio. €) infolge der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung und auf-

grund von Beitragsstundungen. Mehreinzahlungen gibt es aufgrund der Überweisung des 

COVID-19 Krisenbewältigungsfonds für Unterstützungsleistungen im Rahmen des Familien-

härteausgleichs (Familienkrisenfonds +17,0 Mio. €). 

• UG 41 Mobilität (-141,8 Mio. €) hauptsächlich infolge der BMG-Novelle 2020, mit der die 

Verschiebung der Fernmeldegebühren/Funkraumüberwachung (-208,0 Mio. €) in die UG 42 

erfolgte. Zu weiteren Mindereinzahlungen kam es bei den Dividenden (-165,0 Mio. €) auf-

grund eines späteren Zahlungstermins der ASFINAG-Dividende, bei den Geldstrafen gemäß 

StVO (-7,2 Mio. €) und bei den Katastrophenfondsmittel für Hochwasserschutzbauten (-

11,4 Mio. €) aufgrund geringerer Anforderungen. Dem gegenüber stehen Mehreinzahlun-

gen aufgrund von Überweisungen aus dem COVID-19 Fonds (+188,2 Mio. €) im Bereich 

Schiene im Zusammenhang mit Verkehrsdiensteverträgen (+127,2 Mio. €) sowie für einen 

Eigenkapitalzuschuss der Rail Cargo Austria – RCA (+61,0 Mio. €). Weitere Mehreinzahlun-

gen gibt es aufgrund von erstmaligen Zahlungen zweckgebundener Nutzungsentgelte ge-

mäß § 8b ASFINAG-Gesetz (+61,0 Mio. €). 

• UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-226,3 Mio. €) hauptsächlich infolge der BMG-Novelle 

2020 aufgrund der Übertragung der Einzahlungen aus dem Flächen-, Feld-, Speicher- und 

Förderzins (-53,9 Mio. €) und der zweckgebundenen Einzahlungen der Siedlungswasser-

wirtschaft (-169,8 Mio. €) in die UG 42. 

• UG 45 Bundesvermögen (-255,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Mindereinzahlungen 

im Bereich der Kapitalbeteiligungen aufgrund noch nicht eingegangener Dividenden der 



 

 

Monatserfolg August 2020 sowie COVID-19 Berichterstattung 10 von 54 

ÖBAG (-323,1 Mio. €) und im Bereich der Liegenschaftsveräußerungen und beim Fruchtge-

nuss der Österreichischen Bundesforste (-9,3 Mio. €), denen Mehreinzahlungen aus der 

OeNB-Gewinnabfuhr (+64,9 Mio. €), bei Haftungsentgelten und Kursrisikogarantien im Be-

reich des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes (+12,5 Mio. €) sowie aus der ersten Zah-

lung zur Tilgung eines Griechenland Darlehens (+5,2 Mio. €) gegenüberstehen. 

2.2 Wesentliche Mehreinzahlungen  

• UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+699,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überwei-

sungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für den NPO-Hilfsfonds 

(+665,0 Mio. €) und für den Sportligenfonds (+35,0 Mio. €). 

• UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+119,0 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Über-

weisungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für Maßnahmen im Pfle-

gebereich (+100,0 Mio. €) und Zuwendungen aus dem Familienhärteausgleich (+13,0 Mio. 

€) sowie aufgrund der höheren Dotierung des Pflegefonds gemäß Pflegefondsgesetz (+8,5 

Mio. €). 

• UG 32 Kunst und Kultur (+108,8 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus 

dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 zur Abfederung von besonderen Not- 

und Härtefällen von Künstlerinnen und Künstlern (+95,0 Mio. €) sowie für die Bundesmu-

seen (+10,0 Mio. €) und die Bundestheater (+5,0 Mio. €) zur Abfederung von Einnahmen-

ausfällen. 

• UG 40 Wirtschaft (+1.525,4 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus dem 

COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für den Härtefallfonds (+1.000,0 Mio. €), für 

die Beschaffung von Schutzausrüstung und medizinischen Produkten (+403,9 Mio. €), für 

den Lehrlingsbonus 2020 (+49,0 Mio. €), für den aws COVID-19 Startup Hilfsfonds (+12,2 

Mio. €), für das COVID-19 Comeback der Film- und TV-Produktion (+25,0 Mio. €) sowie für 

die COVID-19 Investitionsprämie für Unternehmen (+26,6 Mio. €). Weiters gibt es Mehrein-

zahlungen von der aws für die Aufstockung des COVID-19 Startup Hilfsfonds (+12,5 Mio. €). 

Demgegenüber stehen Mindereinzahlungen beim Bau- und Liegenschaftsmanagement (-

3,3 Mio. €). 

• UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+404,8 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

von Überweisungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für den Aus-

gleich von Einkommensausfällen bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (+55,9 Mio. 

€) und von Privatzimmervermietern (+81,0 Mio. €) sowie des Beitrages der Österreich Wer-

bung (+40,0 Mio. €). Weitere Mehreinzahlungen ergeben sich infolge der BMG-Novelle 

2020 aus der Übertragung von Angelegenheiten der Fernmeldebehörden und der Funk-

überwachung (+18,6 Mio. €), des Bergwesens (+45,6 Mio. €) und der Siedlungswasserwirt-

schaft (+162,1 Mio. €). 



 

 

Monatserfolg August 2020 sowie COVID-19 Berichterstattung 11 von 54 

• UG 44 Finanzausgleich (+462,8 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus 

dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für die Bedeckung der Auszahlungen 

gemäß Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (+500,0 Mio. €), denen Mindereinzahlungen 

beim Katastrophenfonds (-29,2 Mio. €) infolge der im Bemessungszeitraum gesunkenen 

Steuereinnahmen gegenüberstehen. 

• UG 46 Finanzmarktstabilität (+73,8 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der im Jänner und Juli 

2020 eingegangenen Dividendenzahlungen von der ABBAG (für 2018: +1.292,3 Mio. €, für 

2019: +10,3 Mio. €), der die im Jänner 2019 erfolgte HETA-Rückzahlung aus Bayern gegen-

übersteht (-1.230,0 Mio. €).  

2.3 Wesentliche Mehrauszahlungen 

• UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+116,5 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der ersten 

COVID-19 Auszahlungen im Rahmen des NPO-Hilfsfonds (+100,0 Mio. €) und des Sportli-

genfonds (+17,5 Mio. €). 

• UG 20 Arbeit (+5.508,3 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der höheren Inanspruchnahme von 

Kurzarbeit (+4.499,9 Mio. €), Arbeitslosengeld (+550,3 Mio. €), Notstandshilfe (+185,7 Mio. 

€) sowie höherer Pensionsversicherungsbeiträge (+196,5 Mio. €) und Krankenversiche-

rungsbeiträge (+34,6 Mio. €) infolge des raschen Anstiegs der Arbeitslosigkeit und der in-

tensiven Inanspruchnahme der Unternehmen von Kurzarbeitsunterstützung nach Einfüh-

rung der gesundheitspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie. 

Überdies kam es zu höheren Auszahlungen an den Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) gem. § 14 

AMPFG (+60,5 Mio. €) aufgrund einer im Vergleich zum Vorjahr höheren Akontierung im 

Juni 2020. Dem stehen Minderauszahlungen bei der Verrechnung von Arbeitslosenversi-

cherungsleistungen bei grenzüberschreitender Erwerbstätigkeit (-3,8 Mio. €) und bei der 

Altersteilzeit (-7,2 Mio. €) infolge geringerer Inanspruchnahme gegenüber. 

• UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+199,9 Mio. €) hauptsächlich im Bereich Pflege, 

insbesondere aufgrund der im Mai 2020 (2019: im September) erfolgten Überweisung an 

die Länder für den Entfall des Pflegeregresses (+100,0 Mio. €), eines Zweckzuschusses an 

die Bundesländer gemäß § 2 (2b) des Pflegefondsgesetzes (+100,0 Mio. €) und für die Ge-

währung von Zuwendungen aus dem Familienhärteausgleich im Zusammenhang mit den 

COVID-19 Maßnahmen (+13,0 Mio. €) sowie einer höheren Dotierung des Pflegefonds ge-

mäß Pflegefondsgesetz (+8,5 Mio. €). Demgegenüber stehen Minderauszahlungen auf-

grund von Umstrukturierungen infolge der BMG-Novelle 2020 (Transfer der Personal- und 

Sachausgaben des Bereiches Arbeit an das BMAFJ (-16,7 Mio. €)) und einer geringeren In-

anspruchnahme der 24-h-Betreuung (-7,4 Mio. €). 

• UG 22 Pensionsversicherung (+770,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund höherer Vorschüsse 

an die PV-Träger infolge geringerer Beitragseinahmen der SV-Träger wegen COVID-19. 
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• UG 23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte (+271,1 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der 

Entwicklungen der Aktiv- und Pensionsstände in Verbindung mit der gestaffelten Pensions-

anpassung 2020 bei den Ruhe- und Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten der 

Hoheitsverwaltung inkl. Ausgegliederte Institutionen (+114,1 Mio. €), der Postunterneh-

men (+17,2 Mio. €), der Österreichischen Bundesbahnen (+32,5 Mio. €) und der Landesleh-

rerinnen und Landeslehrer (+107,5 Mio. €). 

• UG 24 Gesundheit (+69,5 Mio. €) hauptsächlich aufgrund des Bundesersatzes an die Sozi-

alversicherung der Selbstständigen (SVS) im Zuge der Krankenversicherungs-Beitragssen-

kung basierend auf dem Steuerreformgesetz 2020 (+66,7 Mio. €) und der Maßnahmen ge-

mäß Epidemiegesetz im Zusammenhang mit COVID-19 (+21,5 Mio. €), denen geringere 

Zweckzuschüsse des Bundes im Bereich der Krankenanstaltenfinanzierung auf Basis eines 

geringeren Abgabenaufkommens (-15,3 Mio. €) gegenüberstehen. 

• UG 25 Familie und Jugend (+69,1 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Auszahlungen von 

Unterstützungsleistungen im Rahmen des Familienhärteausgleichs (+81,0 Mio. €) und hö-

heren Überweisungen an Sozialversicherungsträger (+39,0 Mio. €), vor allem aufgrund von 

Nachzahlungen für das Jahr 2019 und höheren Akontierungen für das laufende Jahr. Hö-

here Zahlungen in der Zentralleitung (+17,1 Mio. €) erfolgten vorwiegend für das Personal 

und Transfers infolge der BMG-Novelle 2020 sowie für die Abwicklung der COVID-19 be-

dingten Maßnahmen. Minderauszahlungen gibt es beim Zweckzuschuss an die Länder aus 

der Vereinbarung über die Elementarpädagogik, da dieser seit 2020 in der UG 30 verrech-

net wird (-70,0 Mio. €). 

• UG 30 Bildung (+184,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Mehrauszahlungen bei den 

Transfers gem. FAG für die Landeslehrerinnen und -lehrer (Gehaltserhöhung, Schülermehr, 

neues Dienst- und Besoldungsrecht, Gesetzesänderung im Zusammenhang mit Vorrü-

ckungsstichtagen (+45,7 Mio. €)), aufgrund von Mehrauszahlungen bei Personalzahlungen 

für Bundeslehrerinnen und -lehrer (+14,2 Mio. € aufgrund von Gehaltserhöhung, Ausbau 

der Tagesbetreuung, Schülermehr und der Gesetzesänderung im Zusammenhang mit Vor-

rückungsstichtagen) sowie aufgrund der Art. 15a Vereinbarung über die Elementarpädago-

gik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 (+90,0 Mio. €). Weiters kam es zu Mehr-

auszahlungen im Zusammenhang mit dem Bildungsinvestitionsgesetz (+51,8 Mio. €) und 

bei der räumlichen Infrastruktur (+8,9 Mio. €), vor allem bei Normmieten (+10,3 Mio. €). 

Demgegenüber stehen Minderauszahlungen bei den Unterrichtspraktikantinnen und -prak-

tikanten aufgrund der COVID-19 Pandemie (-23,1 Mio. €). 

• UG 31 Wissenschaft und Forschung (+170,6 Mio. €) hauptsächlich bei den Universitäten 

(+119,4 Mio. €) für die jährlich ansteigende Erhöhung des Gesamtbetrages der Universitä-

ten für die Leistungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 und für Forschungsinstitutionen, 

vor allem für das Institute of Science and Technology Austria – ISTA (+26,9 Mio. €) aufgrund 

des laufenden Ausbaus des Instituts, für den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung - FWF (+11,4 Mio. €) aufgrund der Erhöhung des Förderbudgets sowie für den 
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ÖAW Campus Bau (+4,3 Mio. €). Weitere Mehrauszahlungen gibt es aufgrund der monatlich 

flexiblen Auszahlungsmodalitäten im Bereich der Förderungen für Studierende (+7,9 Mio. 

€) sowie für den weiteren Ausbau von Fachhochschul-Studienplätzen (+4,5 Mio. €). 

• UG 32 Kunst und Kultur (+64,3 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von COVID-19 Maßnahmen 

zur Unterstützung von selbständigen Künstlerinnen und Künstler (+45,0 Mio. €), für den 

Künstler-Sozialversicherungsfonds zur Abfederung von besonderen Not- und Härtefällen 

(+2,0 Mio. €) sowie für Bundesmuseen zur Abfederung von Einnahmenausfällen (+10,0 Mio. 

€). 

• UG 40 Wirtschaft (+834,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Mehrauszahlungen an die 

WKÖ zur Umsetzung des COVID-19 Härtefallfondsgesetzes (+600,0 Mio. €), für die Beschaf-

fung von Schutzausrüstung und medizinischen Produkten (+160,1 Mio. €), für den Lehrlings-

bonus 2020 (+27,3 Mio. €) und für den COVID-19 Startup Hilfsfonds der aws (+12,2 Mio. €). 

Weiters gibt es Mehrauszahlungen für die Internationalisierungsoffensive der WKÖ (+6,3 

Mio. €) und für den Beschäftigungsbonus (+47,9 Mio. €). Dem gegenüber stehen Minder-

auszahlungen bei der Investitionszuwachsprämie für große Unternehmen (-11,0 Mio. €) 

und bei der KMU-Investitionszuwachsprämie (-7,4 Mio. €).  

• UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+209,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

der Übertragung der Angelegenheiten der Siedlungswasserwirtschaft (+162,1 Mio. €) und 

des Zivildienstes (+49,1 Mio. €) infolge der BMG-Novelle 2020. 

• UG 45 Bundesvermögen (+3.840,5 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Mehrauszahlungen 

beim COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (+3.522,8 Mio. €). Im Rahmen des 1. und 3. CO-

VID-19 Gesetzespakets wurde die Rechtsgrundlage für die Einrichtung eines Verwaltungs-

fonds beim BMF und dessen Dotierung bis zu einem Betrag von 28,0 Mrd. € geschaffen, um 

die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung 

der Krisensituation sicherzustellen. Weitere Mehrauszahlungen gibt es im Bereich des Aus-

fuhrfinanzierungsförderungsgesetzes (AFFG) für Kursrisikogarantien (+16,1 Mio. €), im Be-

reich der sonstigen Finanzhaftungen für Schadloshaltungszahlungen nach dem Garantiege-

setz und dem KMU-Fördergesetz an die aws (+5,4 Mio. €) sowie im Bereich der Kapitalbe-

teiligungen für die COVID-19 Finanzierungsagentur (COFAG) (+327,2 Mio. €). Minderaus-

zahlungen gibt es im Bereich des Ausfuhrförderungsgesetzes (-6,7 Mio. €) hauptsächlich für 

Schadens- und Refinanzierungszahlungen an die Österreichische Entwicklungsbank und bei 

den besonderen Zahlungsverpflichtungen (-19,8 Mio. €) überwiegend durch geringere Kos-

tenersätze an das Internationale Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien (-9,5 Mio. €) und 

Kapitaltransfers an Drittländer - Internationale Finanzinstitutionen (-9,2 Mio. €). 
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2.4 Wesentliche Minderauszahlungen 

• UG 18 Fremdenwesen (-60,7 Mio. €) hauptsächlich aufgrund geringerer Zahlungen an die 

Länder im Rahmen der Grundversorgung wegen des Rückganges der laufend zu betreuen-

den Personen. 

• UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-162,3 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der infolge der 

BMG-Novelle 2020 erfolgten Übertragung von Angelegenheiten der Siedlungswasserwirt-

schaft in die UG 42. 

• UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge (-946,3 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

von Netto-Minderauszahlungen im Bereich der Zinsen (-445,0 Mio. €) und beim sonstigen 

Aufwand (-501,3 Mio. €). Bei den Zinsen ergeben sich die Netto-Minderauszahlungen auf-

grund von geringeren Zinsausgaben im Vergleich zur Vorjahresperiode infolge der Tilgung 

der 4,35%-Bundesanleihe 2008-2019 im März 2019. Netto-Minderauszahlungen im sonsti-

gen Aufwand ergeben sich, da der Saldo der Emissionsagien und -disagien im Zusammen-

hang mit Wertpapierbegebungen höher war als in der Vorjahresperiode.  

2.5 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 

Im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit gibt es in der UG 58 Finanzierungen, Währungs-

tauschverträge höhere Einzahlungen (+77.813,6 Mio. €) gegenüber dem Vergleichszeitraum 

des Vorjahres, da aufgrund der derzeitigen Sondersituation infolge der COVID-19 Krise für einen 

erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt wird. Die Mehreinzah-

lungen ergeben sich hauptsächlich aus vergleichsweise verstärkten Aufnahmen von kurzfristi-

gen Verpflichtungen von Jänner bis August 2020 im Rahmen der Kassenverwaltung des Bundes 

und den Neubegebungen der 0,0% Bundesanleihe 2020-2030 im Februar 2020, der 0,0% Bun-

desanleihe 2020-2023 und 0,75% Bundesanleihe 2020-2051 im April 2020, der 0,85% Bundes-

anleihe 2020-2120 im Juni 2020 sowie vergleichsweise verstärkten Aufnahmen von Austrian 

Treasury Bills im Juli und August 2020, dem die Neubegebung der 0,50% Bundesanleihe 2019-

2029/1 im Februar 2019 gegenübersteht. 

Des Weiteren gibt es höhere Auszahlungen (+57.772,6 Mio. €) gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum, die sich hauptsächlich aus Tilgungen von Austrian Treasury Bills und der Tilgung der 

0,00%-EUR Anleihe 2017-2020 im Jänner 2020, der Tilgung der 0,00%-EUR Anleihe 2017-2020/2 

im Mai 2020, der Tilgung der 3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 im Juli 2020 sowie aus Tilgungen 

kurzfristiger Verpflichtungen im Rahmen der Kassenverwaltung des Bundes im Jänner, Februar, 

April, Juni, Juli und August 2020 ergeben, und denen Tilgungen von Austrian Treasury Bills im 
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Februar 2019, die Tilgung der 4,35%-Bundesanleihe 2008-2019 im März 2019 und die Tilgung 

der 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019 im Juni 2019 gegenüberstehen. 
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3 Finanzierungsrechnung nach 
ökonomischer Darstellung 

Wesentliche Unterschiede von Jänner bis August 2020 und dem Vergleichszeitraum 2019 gibt 

es in ökonomischer Darstellung (Tabellen 13 und 14) bei den  

• Auszahlungen für Personalaufwand (+94,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund höherer Be-

zugszahlungen (+73,6 Mio. €) infolge der höheren Gehaltsabschlüsse 

• Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand (+141,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

höherer Zahlungen für Werkleistungen (+160,4 Mio. €) vor allem aufgrund der in der UG 

40 erfolgten Zahlungen zur Beschaffung von Schutzausrüstung und medizinischen Produk-

ten.  

• Auszahlungen aus Finanzaufwand (-921,2 Mio. €) aufgrund der in der UG 58 angefallenen 

Netto-Minderauszahlungen aus Zinsen sowie beim sonstigen Aufwand aus dem höheren 

Saldo von Emissionsagien und -disagien. 

• Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger (+2.328,4 

Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in den Untergliederungen UG 20 angeführten Mehraus-

zahlungen für Pensionsversicherungsbeiträge und für den IEF, in der UG 21 für Pflege, in 

der UG 22 wegen höherer Vorschüsse an die PV-Träger, in der UG 30 für Landeslehrerinnen 

und -lehrer, Elementarpädagogik sowie aufgrund des Bildungsinvestitionsgesetzes, in der 

UG 31 für Universitäten und in der UG 40 für den WKÖ-Härtefallfonds. 

• Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen (+5.045,7 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

der in den Untergliederungen UG 17 angeführten Zahlungen an die aws für den NPO-Hilfs-

fonds, in der UG 20 für Kurzarbeit, in der UG 40 für den Beschäftigungsbonus und für den 

COVID-19 Startup Hilfsfonds und in der UG 45 im Bereich der Kapitalbeteiligungen für die 

COVID-19 Finanzierungsagentur (COFAG).  

• Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte (+1.021,5 Mio. €) hauptsächlich auf-

grund der in den Untergliederungen UG 20 angefallenen Mehrauszahlungen für Arbeitslo-

sengeld und Notstandshilfe, in der UG 23 für Ruhe- und Versorgungsbezüge der Beamtin-

nen und Beamten der Hoheitsverwaltung, in der UG 25 für Unterstützungsleistungen im 

Rahmen des Familienhärteausgleichs und in der UG 42 für Investitionsförderungen der 

Siedlungswasserwirtschaft, die aufgrund der Verschiebung infolge der BMG-Novelle 2020 

in der UG 43 zu Minderauszahlungen führen. 

• Auszahlungen aus sonstigen Transfers (+3.525,1 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in der 

UG 45 angeführten Zahlungen beim COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für verschiedene 

Untergliederungen. 
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• Einzahlungen aus Abgaben (brutto) (-7.564,3 Mio. €), deren Details den Begründungen zur 

UG 16 zu entnehmen sind. 

• Einzahlungen aus Abgaben (netto) (-6.348,3 Mio. €), deren Details den Begründungen zur 

UG 16 zu entnehmen sind. 

• Einzahlungen aus abgabenähnlichen Erträgen (-397,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund ge-

ringerer Einzahlungen aus Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung (-200,5 Mio. €) und aus 

Beiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds (-198,7 Mio. €). 

• Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (-219,2 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von 

Vorjahreseinzahlungen in der UG 41 aus der Versteigerung von Funkfrequenzen, die heuer 

noch nicht angefallen sind. 

• Einzahlungen aus Transfers (+3.552,3 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der Einzahlungen aus 

Transfers innerhalb des Bundes (+3.481,0 Mio. €), die sich zum Großteil aus Überweisungen 

aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 in verschiedene Untergliederungen 

ergeben.  

• Sonstigen Einzahlungen (-1.207,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in der UG 46 im Jän-

ner des Vorjahres eingegangenen Rückzahlung aus Bayern. 

• Einzahlungen aus Finanzerträgen (+871,3 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in der UG 46 

eingegangenen Zahlung aus dem ABBAG Bilanzgewinn, sowie der höheren OeNB Gewinn-

abfuhr in der UG 45, die durch die noch nicht eingegangenen Dividenden der ÖBAG in der 

UG 45 und der ASFINAG in der UG 41 teilweise kompensiert werden. 
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4 COVID-19-Berichterstattung 

4.1 Allgemeine Erläuterung 

Die COVID-19-Pandemie stellt die wohl schwerwiegendste Krisensituation dar, der sich der ös-

terreichische Staat sowie seine Bevölkerung in der Geschichte der zweiten Republik je ausge-

setzt sahen. Auch zum derzeitigen Zeitpunkt können trotz Einbeziehung zahlreicher Expertinnen 

und Experten die konkreten Auswirkungen dieser Krisensituation nicht umfassend abgeschätzt 

werden. Die Bundesregierung hat sich schnellstmöglich auf diese neuartige Situation eingestellt 

und war von Anfang an bestrebt, die negativen Folgen der COVID-19-Pandemie – auch budgetär 

– bestmöglich abzufedern. Bereits zum 14. März 2020 wurde das erste COVID-19-Sammelgesetz 

im Nationalrat eingebracht und schon am darauf folgenden Tag mit der Zustimmung sämtlicher 

Fraktionen beschlossen. 

Das erste COVID-19-Sammelgesetz beinhaltet unter anderem die Einrichtung des COVID-19-Kri-

senbewältigungsfonds (Artikel 1) und die Ausweitung des Unternehmensgegenstandes der AB-

BAG (Erbringung von Dienstleistungen und finanzielle Maßnahmen, die zur Erhaltung der Zah-

lungsfähigkeit und Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen im Zusam-

menhang mit der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 und den dadurch verursachten wirt-

schaftlichen Auswirkungen geboten sind sowie die Möglichkeit im Auftrag des Bundesministers 

für Finanzen Tochtergesellschaften zu gründen; Artikel 4). Um die Finanzierung aufbringen zu 

können, wurden das gesetzliche Budgetprovisorium und der geltende Finanzrahmen 2019 – 

2022 aufgestockt (Artikel 2 und 3). 

Das zweite COVID-Sammelgesetz wurde im Plenum des Nationalrats am 20.3.2020 behandelt. 

Im Rahmen dieses insgesamt 44 Artikel umfassenden Legistikpakets wurde der Härtefallfonds 

eingerichtet (Artikel 15).  

Mit dem 3. COVID-19-Sammelgesetz wurde die maximale Dotierung des COVID-19-Krisenbe-

wältigungsfonds auf 28 Mrd. € erhöht und die Handlungsfelder des Fonds um „Maßnahmen zur 

Liquiditätsstabilisierung von Unternehmen“ ergänzt (Artikel 29). In der Novelle zum ABBAG-Ge-

setz (Artikel 26) wurde die mittlerweile gegründete COFAG für kapital- und liquiditätsstützende 

Maßnahmen bis zu einem Höchstbetrag von 15 Mrd. € ausgestattet. In das Härtefallfondsgesetz 

wurde eine Verordnungsermächtigung aufgenommen, wonach der Bundesminister für Finan-

zen im Einvernehmen mit dem Vizekanzler die liquiden Mittel aus dem COVID-19-Krisenbewäl-

tigungsfonds anpassen kann (Artikel 6). Um einen möglichst flächendeckenden Rettungsschirm 
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aufzuspannen, wurde der Bezieherinnen- und Bezieherkreis für Zuschüsse aus dem Härtefall-

fonds mit dem 17. COVID-19-Gesetz (BGBl. I Nr. 36/2020) erweitert. 

Im Rahmen des 18. COVID-19-Sammelgesetzes (BGBl. I Nr. 44/2020) wurden die Finanzämter 

mit der Überprüfung von COVID-Förderungsmaßnahmen betraut. Umfasst sind Förderungs-

maßnahmen gem. § 2 Abs. 2 Z 7 des ABBAG-Gesetzes (Zuschüsse und Haftungen), die Gebarung 

des Härtefallfonds und die Kurzarbeitsbeihilfen (COVID-19-Förderungsprüfungsgesetz – CFPG). 

Mit dem 20. COVID-Sammelgesetz (BGBl. I Nr. 49/2020) wurde der NPO-Unterstützungsfonds 

mit einer direkten monatlichen Berichtspflicht des BMKÖS an den Budgetausschuss etabliert 

und die Prüfzuständigkeit der Finanzämter entsprechend ausgeweitet. Ein Fonds für eine Über-

brückungsfinanzierung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler, ebenfalls mit einer direk-

ten Berichtspflicht des BMKÖS an den Budgetausschuss, und einer diesbezüglichen Prüfzustän-

digkeit der Finanzämter wurde mit dem 22. COVID-19-Gesetz (BGBl. I Nr. 64/2020) eingerichtet. 

Um eine entsprechende Transparenz und die erforderliche Information des Parlaments über die 

budgetäre Umsetzung und den jeweiligen Stand des Vollzugs sicherzustellen, wurden im Zu-

sammenhang mit den verschiedenen Maßnahmen nach den COVID-19-Sammelgesetzen unter 

anderem auch umfangreiche Berichtspflichten des BMF an den Budgetausschuss des National-

rats vorgesehen. Diesen Berichtspflichten wird mit vorliegendem COVID-19-Sammelbericht ent-

sprechend gesetzeskonform Rechnung getragen. 

Das Corona-Hilfspaket der Bundesregierung beinhaltet auch Maßnahmen wie Steuererleichte-

rungen, die Intensivierung und Erhöhung der Förderung von Kurzarbeit und die Ausweitung der 

Garantieprogramme. Auch hierzu wird ein kurzer Überblick gegeben: 
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Steuererleichterungen 

Tabelle 3: Anträge zu Steuererleichterungen um COVID-19 (Stand 15.9.2020) 

 

Im Zeitraum 15.3.-15.9.2020 wurden insgesamt 251.414 Anträge auf Herabsetzung der Einkom-

mensteuervorauszahlung bzw. Körperschaftssteuervorauszahlung eingebracht. Davon wurden 

247.568 Anträge mit einem Volumen von rd. 3,7 Mrd. € positiv erledigt.  

Im Zeitraum 15.3.-15.92020 wurden insgesamt 197.569 Anträge auf Zahlungserleichterung 

(Stundung, Raten) eingebracht. Davon wurden 195.222 Anträge positiv erledigt. Mit Stand 

15.9.2020 ist ein Betrag von rd. 2,7 Mrd. € ausgesetzt. 

Bei den im Auswertungsergebnis dargestellten Summen handelt es sich um all jene Abgaben-

beträge für die zum Zeitpunkt der Auswertung ein aufrechter Zahlungstermin aufgrund einer 

Zahlungserleichterung vorliegt. Hier kann es sich einerseits um eine Stundung bis zu einem be-
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stimmten Termin, andererseits aber auch um eine Ratenvereinbarung handeln, bei der monat-

lich Teilbeträge zu entrichten sind. Die Änderung der Beträge liegt daran, dass mitunter Stun-

dungen wegen Zeitablauf oder auch sonstigen auflösenden Bedingungen enden können, und 

Entrichtungen (Zahlung oder auch Tilgung) durch sonstige Gutschriften erfolgt sind. 

Kurzarbeit 

Um negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Arbeitsmarkt abzufedern, wurde 

das Instrument der Kurzarbeit entsprechend einer Vereinbarung mit den Sozialpartnern adap-

tiert. Dadurch wird den Unternehmen ein möglichst rascher und unbürokratischer Übergang in 

die Kurzarbeit ermöglicht.  

Bis zum 15.9.2020 sind 164.675 Anträge eingelangt, davon wurden 159.191 genehmigt. Die ge-

nehmigten Kurzarbeitsanträge umfassen 104.913 Betriebe, 1.825.195 Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer und ein Fördervolumen von rd. 8,6 Mrd. €. Die Förderhöhe reduziert sich bei 

Abrechnung um die nicht in Anspruch genommene genehmigte Förderhöhe, aus diesem Grund 

kommt es dort im Vergleich zum Bericht des Vormonats zu einem Rückgang. 

Eine Betrachtung des gesamten Fördervolumens und der hiervon bereits getätigten Auszahlun-

gen nach Branchen zeigt, dass die beantragte Kurzarbeit in zwei Branchen am stärksten zur An-

wendung kam: Im Bereich Produktion „Herstellung von Waren“ umfasst die Kurzarbeit rd. 2,9 

Mrd. € bzw. ein Drittel des Fördervolumens und rd. 1,2 Mrd. € bzw. ein Viertel der bereits ge-

tätigten Auszahlungen. Die Branche „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeu-

gen“ steht bei einem Fördervolumen von rd. 1,5 Mrd. € (18,0% des Fördervolumens) und Aus-

zahlungen von rd. 1,0 Mrd. €. In weiterer Folge sind die Branchen „Beherbergung und Gastro-

nomie“ mit einem Fördervolumen von rd. 0,7 Mrd. € und bereits getätigten Auszahlungen von 

rd. 0,5 Mrd. € zu nennen. 

Mit Stichtag 15.9.2020 beliefen sich die Auszahlungen für Kurzarbeit auf rd. 4,7 Mrd. €. 

Die Anzahl der laufenden Kurzarbeitsprojekte zum Stichtag 15.9.2020 beträgt 33.090.  Zu die-

sem Zeitpunkt waren 382.783 Personen in Kurzarbeit. Die Branche mit den höchsten Ständen 

an Personen in Kurzarbeit per 15.9.2020 mit rd. 160.000 Personen (Anteil von über 40%) war 

die Branche „Herstellung von Waren“, gefolgt vom Handel mit rd. 52.000 und der Branche „Be-

herbergung und Gastronomie“ mit rd. 40.000 Personen in Kurzarbeit. 
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Tabelle 4: Kurzarbeitsanträge (Stand 15.9.2020) 

 

 

4.2 Haftungen inkl. Bericht gem. § 3b Abs. 4 ABBAG-Gesetz 

Haftungen gemäß KMU-Förderungsgesetz bis zum 14.4.2020  

Seit 25.3.2020 übernimmt der Bund Haftungen für Kredite zur Überbrückung von Liquiditäts-

engpässen aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Grundlage des KMU-Förderungsgesetzes. Die 

Haftungen werden von den Abwicklungsstellen aws für KMU, insbesondere in den Sektoren 

Handel, Dienstleistungen, Gewerbe sowie Industrie, und von der ÖHT für KMU in den Sektoren 

Beherbergung und Gastronomie übernommen. Für Ausfälle aus diesen Haftungen hält der Bund 

die beiden Abwicklungsstellen schadlos. Für dieses Garantieinstrument wurde mit Verordnung 

des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Digitalisie-

rung und Wirtschaftsstandort, der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobili-

tät, Innovation und Technologie sowie der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 

Tourismus ein Haftungsrahmen für die aws iHv. 1.250 Mio. € und für die ÖHT iHv. 625 Mio. € 

festgelegt (KMU-Förderungsgesetz COVID-19-HaftungsrahmenV, BGBl. II Nr. 123/2020). Damit 

sollen vorübergehende Liquiditätsengpässe aufgrund der COVID-19-Pandemie überbrückt, die 
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Geschäftstätigkeit von österreichischen Unternehmen erhalten sowie die Stabilisierung der Be-

schäftigungssituation gewährleistet werden.  

Mit Verordnung BGBl. II Nr. 153/2020 vom 13.4.2020 wurde die COVID-19 Finanzierungsagen-

tur des Bundes (COFAG) als weitere Beauftragte des Bundesministers für Finanzen im Zusam-

menhang mit der Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bestellt. Per 

15.4.2020 ging die Zuständigkeit für Haftungsübernahmen und die Schadloshaltung im Zusam-

menhang mit COVID-19 auf die COFAG über.  

Untenstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Haftungen auf Basis des KMU-Förderungsge-

setzes bis zum 14.4.2020. Das BMF hat im Bereich der aws 5.032 Haftungen mit einem Haf-

tungsvolumen iHv. 990 Mio. € genehmigt. Im Bereich der ÖHT wurden 940 Fälle mit einem Haf-

tungsvolumen iHv. 151 Mio. € vom BMF genehmigt. 

Tabelle 5: COVID-19-Haftungen, die vom BMF genehmigt wurden (Stand 15.9.2020) 

 

OeKB Sonderrahmen KRR (Kontrollbank-Refinanzierungsrahmen) 

Zur Sicherstellung der Liquidität der Exportunternehmen wurde zur Minderung der Auswirkun-

gen von COVID-19 ein Sonderfinanzierungsrahmen von zunächst 2,0 Mrd. € im Rahmen des be-

stehenden Exportförderungsverfahrens durch die OeKB (Gesamthaftungsrahmen gem. AusfFG: 

40,0 Mrd. €; ausgenützt Ende August 2020: rd. 31,0 Mrd. €) zur Verfügung gestellt. Die Haus-

banken können den Exportunternehmen in diesem Rahmen durch Refinanzierung bei der OeKB 

günstige Finanzierungen anbieten. Das Instrument wurde sehr positiv angenommen, bis 

15.9.2020 wurden von 327 bei der OeKB eingebrachten Anträgen bereits 320 geprüfte Anträge 

vom BMF bewilligt, wobei 31 Zusagen unternehmensseitig nicht in Anspruch genommen wur-

den. Die Haftungssumme in Form von Wechselbürgschaften des Bundes beträgt zum 15.9.2020 

rd. 2.031,0 Mio. €. Per 25.5.2020 wurde der Sonderfinanzierungsrahmen im Rahmen des Aus-

fFG von bislang 2,0 auf 3,0 Mrd. € aufgestockt. 
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Bericht gemäß § 3b Abs. 4 ABBAG-Gesetz 

Gemäß § 3b Abs. 4 ABBAG-G hat der Bundesminister für Finanzen dem Budgetausschuss quar-

talsweise einen detaillierten Bericht vorzulegen, in dem sämtliche Maßnahmen zugunsten von 

Unternehmen gemäß § 3b Abs. 1 ABBAG-G angeführt sind, die zu Erhaltung der Zahlungsfähig-

keit und Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Ausbreitung 

des Erregers SARS-CoV-2 (COVID-19) geboten sind und nach diesem Bundesgesetz ergriffen 

wurden. Der Bericht hat insbesondere die finanziellen Auswirkungen der gesetzten Maßnah-

men auszuweisen. Die Berichterstattung erfolgt nicht nur wie gesetzlich vorgesehen quartals-

weise, sondern auch monatlich. 

Nach der Novellierung des ABBAG-Gesetzes durch das Bundesgesetz über die Einrichtung des 

COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (COVID-19-FondsG) vom 15. März 2020 wurden die Arbei-

ten in der ABBAG zur Gründung der COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH 

(„COFAG“) am 16. März 2020 aufgenommen. Der bei der Gründung einer GmbH übliche Prozess 

umfasst die Gründung selbst bzw. aus Gründen der raschen Durchführung die Nutzung einer 

bereits bestehenden sog. Mantelgesellschaft, die Eintragung der Änderung des Gesellschafters 

und des Gesellschaftszwecks im Firmenbuch sowie die Anpassung der Gesellschaftsverträge der 

ABBAG und der COFAG. Die Bestellung der interimistischen Geschäftsführer erfolgte Ende März. 

Die Bestellung der übrigen Organe, die Erstellung von Geschäftsordnungen für die Geschäfts-

führung, den Aufsichtsrat und im Fall der COFAG auch für den Beirat sowie die Herbeiführung 

der notwendigen Organbeschlüsse erfolgten in weiterer Folge im April 2020. 

Speziell durch den Beirat soll volle Transparenz gewährleistet und eine breite Beteiligung aller 

politischen Kräfte und der Sozialpartner sichergestellt werden. 

Parallel zu den organisatorischen und institutionellen Vorarbeiten wurden ein Garantieinstru-

ment konzipiert, Antrags- und Abwicklungsprozesse definiert und umgesetzt und die zugrunde-

liegende Richtlinie zur Ausgestaltung des Garantieinstruments bei der Europäischen Kommis-

sion, Generaldirektion Wettbewerb, notifiziert (SA.56840). 

Das Garantieinstrument ist als horizontale Beihilferegelung zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit 

und Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten gemäß Art. 107 Abs. 3 AEUV gestaltet und 

folgt dem „Befristeten Rahmen der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stüt-

zung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19“1. 

                                                                 
1 „Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs 

von COVID-19“, Mitteilung der Kommission vom 19.3.2020 (C(2020 1863) geändert durch Mitteilungen vom 

3.4.2020 (C(2020) 2215) und 8.5.2020 (C(2020) 3156). 
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Die Beihilfeentscheidung zur Genehmigung dieses Garantieinstruments liegt seit 8.4.2020 vor2. 

Die Verordnung der Richtlinie trat am 9.4.2020 in Kraft3.  Die Beihilfe in Form einer 100% -Ga-

rantie für Kleinkredite bis 500.000 € wurde von der Kommission am 17.4.2020 genehmigt4.  

Schwerpunkt der Richtlinie ist die Übernahme von Garantien durch die COFAG für Kredite, die 

durch die Hausbank gewährt werden. Die Hausbank ist dabei die zentrale Anlaufstelle für Un-

ternehmen (One-Stop-Shop). Die Bank führt die Kreditprüfung durch, die weitere Bearbeitung 

erfolgt abhängig von Größe und Art des Unternehmers durch die OeKB (Großunternehmen), 

durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws; im Wesentlichen für KMU) und die ÖHT (Tou-

rismus- und Freizeitwirtschaft). 

Die Garantie der COFAG beträgt 90% der Kreditsumme. Die Höhe des Garantieentgelts hängt 

von der Laufzeit und Größe des Unternehmens ab. Der Kreditzinssatz beträgt maximal 1% pa. 

Für Kleinkredite bis 500.000 € ist auch eine 100% Garantie der aws und der ÖHT möglich. Der 

garantierte Zinssatz beträgt für die ersten zwei Jahre maximal 0,00% pa.; darüber hinaus ist der 

3-Monats-Euribor plus 75 Basispunkte heranzuziehen. Die Garantielaufzeit beträgt maximal 5 

Jahre. Eine Antragsstellung ist bis 15.12.2020 bei der jeweiligen Hausbank möglich. 

Erhöhung der Haftungsrahmen 

Mit Verordnung BGBl. II Nr. 179/2020 vom 24.4.2020 wurde zur Bewältigung der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie der Haftungsrahmen für die aws für das KMU-Förderungsgesetz von 

1.250 Mio. € auf 3.750 Mio. € angehoben. Weiters wurde mit Verordnung BGBl. II Nr. 212/2020 

vom 15.5.2020 der Haftungsrahmen für die ÖHT um 1.000 Mio. € auf 1.625 Mio. € angehoben. 

                                                                 
2 Entscheidung der Europäischen Kommission vom 8.4.2020 (C(2020) 2354), Beihilfenfall SA.56840 
3 BGBl. II Nr. 143/2020. 
4 Entscheidung der Europäischen Kommission vom 17.4.2020 (C(2020) 2537), Beihilfenfall SA.56981; geändert 

durch Entscheidung vom 9.6.2020 (C(2020) 3956. 
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Tabelle 6: COFAG-Haftungen (Stand 15.9.2020) 

 

Fixkostenzuschuss 

Als weiteres zentrales Instrument der COFAG zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft 

wurde im April/Mai 2020 der Fixkostenzuschuss konzipiert. Unternehmen, die aufgrund der 

Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 Umsatzeinbußen von 

zumindest 40% erlitten haben, können seit 20.5.2020 via FinanzOnline einen Antrag auf Gewäh-

rung eines Zuschusses stellen, der bis zu 75% der Fixkosten abdeckt und pro Unternehmen ma-

ximal 90 Mio. € beträgt. Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich vom 16.3. bis 15.9.2020. In-

nerhalb dieser Periode kann das Unternehmen für die Berechnung des Umsatzausfalls und der 

Fixkosten einen ein- bis dreimonatigen zusammenhängenden Zeitraum frei wählen. Die Aus-

zahlung des Zuschusses erfolgt in mehreren Tranchen. 

Der Zuschuss dient der Schadenskompensation. Um eine beihilferechtlich verbotene Überkom-

pensation zu verhindern, erfolgt eine nachträgliche Überprüfung nach den Bestimmungen des 

COVID-19-Förderprüfungsgesetzes (CFPG). 

Die beihilferechtliche Genehmigung der entsprechenden Richtlinie gemäß Art. 107 Abs. 2 AEUV 

(Kompensation von Katastrophenschäden) erfolgte am 23.5.20205 , die Veröffentlichung der 

„Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes betreffend Richtlinien über die Gewäh-

rung von Zuschüssen zur Deckung von Fixkosten durch die COVID-19 Finanzierungsagentur des 

Bundes GmbH (COFAG)“ im Bundesgesetzblatt II erfolgte am 25.5.2020. Bis Mitte September 

                                                                 
5 Entscheidung der Europäischen Kommission vom 23.5.2020 (C(2020)3483), Beihilfenfall SA.57291. 
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2020 sind 19.441 Anträge positiv erledigt und im Rahmen der ersten Tranche rd. 118,2 Mio. € 

ausgezahlt worden. Die Summe der insgesamt genehmigten Zuschüsse betrug rd. 167,1 Mio. €. 

4.3 Bericht gemäß § 3 Abs. 4 COVID-19-Fondsgesetz 

Im Rahmen des ersten COVID-19-Sammelgesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, erfolgte mit dem Bun-

desgesetz über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (COVID-19-FondsG) die 

Aufstellung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (in weitere Folge „Fonds“ genannt). Aus 

verwaltungsökonomischen Gründen wurde der Fonds als unselbstständiger Verwaltungsfonds 

beim Bundesminister für Finanzen eingerichtet und dieser gleichzeitig mit der Verwaltung be-

traut, der Fonds verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit. 

Gemäß § 3 Abs.4 des COVID-19-FondsG hat der Bundesminister für Finanzen dem Budgetaus-

schuss monatlich einen Bericht, in dem sämtliche Maßnahmen, die nach diesem Bundesgesetz 

ergriffen wurden, detailliert dargestellt sind, vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere die fi-

nanziellen Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen auszuweisen. 

Der Fonds wurde zunächst als Ersthilfeinstrument konzipiert und in seiner ursprünglichen Aus-

gestaltung mit einem maximalen Volumen von 4,0 Mrd. € dotiert. Ziel des Fonds ist es, den 

Bundesministerien die budgetären Mittel zur Linderung der Auswirkungen der COVID 19-Pan-

demie bereitzustellen. Diesbezüglich wurden bereits in der Stammfassung des COVID-19-

FondsG deklarative Handlungsfelder des Fonds vorgesehen, die unter anderem die Finanzie-

rung der Anschaffung von Medizinprodukten (Schutzausrüstung), die Förderung von klinischen 

Studien oder die Förderungen aus dem Härtefallfonds ermöglichen. 

Die Dotierung der Maßnahmen in anderen Ressorts aus dem Fonds erfolgt nach Entscheidung 

des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Vizekanzler. Für die konkrete Aus-

gestaltung des Auszahlungsverfahrens der Fondsmittel ist im § 3 Abs. 2 eine Verordnungser-

mächtigung des Bundesministers für Finanzen vorgesehen. Eine entsprechende Verordnung des 

Bundesministers für Finanzen über die Richtlinien für die Gewährung von Finanzmitteln aus 

dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (COVID-19-Fonds-VO), BGBl. II Nr. 100/2020, wurde 

unverzüglich erlassen. Mit dieser Verordnung wurde ein beschleunigtes Mittelverwendungs-

überschreitungsverfahren samt eigenem COVID-19-MVÜ-Antrag konzipiert. Das Verfahren 

wurde möglichst unbürokratisch und effizient gestaltet und ermöglicht dadurch eine besonders 

rasche und effiziente Auszahlung der Fondsmittel.  

Im Rahmen des 3. COVID-19-Sammelgesetzes wurde die maximale Dotierung des Fonds auf 28 

Mrd. € erhöht. 
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Budgetär ist der COVID-19-Krisenbewältigungsfonds in der UG 45 Bundesvermögen angesie-

delt. Hierfür wurde ein eigenes Detailbudget eingerichtet (45.02.06.00). Die erstmalige Dotie-

rung erfolgte im gesetzlichen Budgetprovisorium 2020 im Wege einer Überschreitungsermäch-

tigung durch Kreditoperationen. Mittlerweile ist der Fonds im Bundesfinanzgesetz 2020 mit 

20,0 Mrd. € dotiert. Zusätzlich besteht eine Überschreitungsermächtigung in Höhe von 8,0 Mrd. 

€. 

Um die Fondsmittel im Bundesbudget nachvollziehbar abzubilden, wurden eigene Budgetposi-

tionen mit der speziellen Kennzeichnung 488 eingerichtet. Dies ermöglicht eine transparente 

Darstellung und Nachverfolgung der Mittel des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds im Bundes-

budget. 

Wenn Ressorts für Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie Fondsmittel in An-

spruch nehmen wollen, stellen sie einen entsprechenden Antrag an das BMF. Die Vorausset-

zungen für eine Antragstellung und das Prüfverfahren sind in der COVID-19-Fonds-Verordnung 

näher determiniert. Das BMF entscheidet im Einvernehmen mit dem Vizekanzler maximal in-

nerhalb einer Woche nach Antragstellung. 

Den Ressorts werden die Mittel als Einzahlungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds 

zur Verfügung gestellt. Budgettechnisch handelt es sich hierbei um eine Überschreitungser-

mächtigung im Sinne des Artikels V des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes. Diese Überschreitun-

gen werden auch im Rahmen des Berichts gemäß § 54 Abs. 12 BHG 2013 (MVÜ-Bericht) darge-

stellt. Das BFG 2020 sieht für die Ausschüttungen des Krisenbewältigungsfonds Limits auf 

Rubrikenebene vor. 

Bis 15.9.2020 kam es zu nachstehenden Einzahlungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungs-

fonds in die einzelnen Untergliederungen sowie Auszahlungen der Ressorts aus diesen Mitteln 

für die angeführten Maßnahmen: 
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Tabelle 7: Auszahlungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (Stand 15.9.2020, in Mio. 

€) 
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Insgesamt wurden bis zum 31.8.2020 bereits rd. 9,5 Mrd. € aus dem COVID-19-Krisenbewälti-

gungsfonds an die Bundesministerien überwiesen bzw. innerhalb der UG 45 umgeschichtet. Bis 

Mitte September 2020 haben sich die Überweisungen um 812,0 Mio. € erhöht. Die Auszahlun-

gen der Ressorts für COVID-19 Maßnahmen beliefen sich per 15.9.2020 auf rd. 2,3 Mrd. €. 
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Transparenter Nachvollzug der COVID-19-Fondsmittel 

Die Mittel des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds können im Budgetvollzug tagesaktuell nach-

verfolgt werden, da sämtliche Aus- und Einzahlungen über entsprechend gekennzeichnete Kon-

ten in den jeweils sachlich entsprechenden Detailbudgets laufen.  

Zusätzliche Transparenz wird dadurch gewährleistet, dass für alle Leistungen, die zur Bewälti-

gung der COVID-19-Pandemie erbracht werden, unverzüglich Leistungsangebote in der Trans-

parenzdatenbank anzulegen sowie Leistungsmitteilungen vorzunehmen sind (Sonderregelun-

gen im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie, Abschnitt 7a im Transpa-

renzdatenbankgesetz). 

 

4.4 Bericht gemäß § 1 Abs. 5 Härtefallfondsgesetz 

Gemäß § 1 Abs. 5 des Härtefallfondsgesetzes hat der Bundesminister für Finanzen dem Budge-

tausschuss des Nationalrats quartalsweise einen Bericht, in dem sämtliche Maßnahmen, die 

nach diesem Gesetz ergriffen wurden, detailliert dargestellt sind, vorzulegen. Der Bericht hat 

insbesondere die finanziellen Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen auszuweisen. Die Be-

richterstattung erfolgt seit April 2020 monatlich. 

Im Rahmen des 2. COVID-19-Gesetzes wurde der Härtefallfonds als Förderungsprogramm des 

Bundes eingerichtet. Damit wird ein Sicherheitsnetz für Härtefälle als Folge der COVID-19-Pan-

demie bei Ein-Personen-Unternehmen (EPU), freien Dienstnehmern, Non-Profit-Organisation 

(NPO) sowie Kleinstunternehmen gespannt. Das Programm wird von der WKÖ und der AMA 

abgewickelt. Basis der Abwicklung sind jeweils Richtlinien des Bundesministers für Finanzen, die 

im Einvernehmen mit dem Vizekanzler und der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirt-

schaftsstandort bzw. der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus erlas-

sen worden sind. Die Veröffentlichung der Richtlinien erfolgte jeweils in der FINDOK des BMF.  

Der Härtefallfonds wird aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds gespeist. Das ursprünglich 

für die gesamte Fördermaßnahme im 2. COVID-19-Gesetz festgesetzte Fördervolumen von max. 

1,0 Mrd. € wurde im Rahmen des 3. COVID-19-Gesetzs auf max. 2,0 Mrd. € erhöht. In diesem 

Rahmen wurde der Bundesminister für Finanzen überdies ermächtigt, im Einvernehmen mit 

dem Vizekanzler durch Verordnung die liquiden Mittel aus dem COVID-19-Krisenbewältigungs-

fonds anzupassen. 
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Ziel des Förderprogrammes Härtefallfonds ist es, die existenzbedrohende Situation bei Ein-Per-

sonen- Unternehmen (EPU), freien Dienstnehmern, Kleinstunternehmen, Non-Profit-Organisa-

tionen (NPO)6 sowie bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und Privatzimmer-vermie-

tern, die massive Einkommenseinbußen bzw. höhere Kosten im Zusammenhang mit der COVID-

19-Pandemie haben und wirtschaftlich signifikant betroffen sind, abzuwenden. Mit dem Härte-

fallfonds soll erreicht werden, dass Liquiditätsschwierigkeiten überbrückt werden und so die 

Betriebe auch nach der Krise weiterhin zur österreichischen Wertschöpfung beitragen können. 

Abwicklung durch die WKÖ 

Für Ein-Personen- Unternehmen (EPU), freie Dienstnehmer sowie Kleinstunternehmen hat der 

Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Vizekanzler sowie der Bundesministe-

rin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort je Auszahlungsphase eine eigene Richtlinie erlas-

sen: 

• Für die Auszahlungsphase 1 wurde die Richtlinie am 27.3.2020 in der FINDOK veröffentlicht. 

Betroffene Unternehmen können seit diesem Tag eine schnelle unbürokratische Soforthilfe 

beantragen, wenn sie von einer wirtschaftlich signifikanten Bedrohung durch COVID-19 be-

troffen sind und entweder nicht mehr in der Lage sind die laufenden Kosten zu decken oder 

von einem behördlich angeordneten Betretungsverbot aufgrund von COVID-19 betroffen 

sind oder einen Umsatzeinbruch von mindestens 50% zum Vergleichsmonat des Vorjahres 

verzeichnen. Förderungswerber mit Steuerbescheid und einem Nettoeinkommen von we-

niger als 6.000 € pa. erhalten einen Zuschuss iHv. 500 € und bei einem Nettoeinkommen 

von mehr als 6.000 € pa. einen Zuschuss iHv. 1.000 €. Förderungswerber ohne Steuerbe-

scheid erhalten einen Zuschuss von 500 €. Als Obergrenze für den Erhalt einer Förderung 

gilt ein Einkommen vor Steuer und SV-Abgaben von max. 80% der jährlichen Höchstbetrags-

grundlage der SVS. Nebeneinkünfte sind bis max. 460,7 € pro Monat (=Geringfügigkeits-

grenze) erlaubt. 

• Für die Auszahlungsphase 2 wurde die Richtlinie am 15.4.2020 in der FINDOK veröffentlicht. 

Anträge können seit 20.04.2020 eingebracht werden. Ab diesem Zeitpunkt können keine 

Ansuchen mehr für die Auszahlungsphase 1 gestellt werden. Die Auszahlungsphase 2 er-

fasst ebenfalls den Zeitraum ab 16. März 2020. Auszahlungen aus der Phase 1 werden ge-

gengerechnet. Unternehmen, die durch COVID-19 wirtschaftlich signifikant bedroht sind, 

können in der zweiten Phase über einen Zeitraum von maximal 3 Monaten (Betrachtungs-

zeiträume vom 16.3. bis 15.4.2020, vom 16.4. bis 15.5.2020 sowie vom 16.5. bis 15.6.2020) 

                                                                 
6 Mit dem NPO-Unterstützungsfonds wurde Anfang Juni 2020 vom Parlament ein eigener Fonds für diese Ziel-

gruppe beschlossen (siehe unten). 
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eine Unterstützung von bis zu 6.000 € beantragen. Für jeden Betrachtungszeitraum ist ein 

eigener Antrag zu erstellen. Dabei muss bestätigt werden, dass der Antragsteller durch CO-

VID-19 wirtschaftlich signifikant bedroht ist. 

• Die Förderung beträgt 80% der Differenz zwischen dem durchschnittlichen monatlichen 

Nettoeinkommen des Vergleichszeitraumes (= Jahr mit letztgültigem Einkommensteuerbe-

scheid bzw. alternativ der letzten 3 Jahre) und dem Nettoeinkommen des Betrachtungs-

zeitraumes im Jahr 2020. Bei einem durchschnittlichen Nettoeinkommen des Vergleichs-

zeitraumes iHv. max. 966,65 € pro Monat beträgt die Förderung 90%. Für Gründer bzw. 

Betriebsübernehmer im Zeitraum 1.1.2020 bis 15.3.2020 beträgt die Förderung pauschal 

500 € pro Monat. Im Gegensatz zu Phase 1 entfallen sowohl die Verdienst-Obergrenzen als 

auch die -Untergrenzen als Eintrittskriterium. Die Förderung ist jedoch mit 2.000 € pro Mo-

nat für maximal 3 Monate gedeckelt. Nebeneinkünfte sind im Rahmen des monatlichen 

Gesamtdeckels von 2.000 € möglich. Mehrfachversicherung in Kranken- und/oder Pensi-

onsversicherung ist zulässig. Ein Einkommenssteuerbescheid ist verpflichtend. 

• Am 4.5.2020 wurde eine geänderte Richtlinie zur Auszahlungsphase 2 erlassen, mit der 

die Kriterien für diese Phase erweitert wurden. Diese Richtlinie ersetzt die Richtlinie vom 

15.4.2020. Folgende wesentliche Änderungen wurden dabei vorgenommen: 

− Verlängerung des dreimonatigen Betrachtungszeitraumes um weitere drei Monate bis 

zum 15.9.2020 (bisher 16.3. bis 15.6.2020). Innerhalb der insgesamt sechs Monate kön-

nen drei beliebige Monate für die Beantragung gewählt werden. 

− Jungunternehmer (gegründet nach dem 1.1.2020) hatten – mangels Einkommensteu-

erbescheid – bisher schon die Möglichkeit pauschal 500 € zu erhalten. Diese Regelung 

wird nun auf Jungunternehmer ausgedehnt, die nach dem 1.1.2018 gegründet wurden, 

wenn der Entgang des Nettoeinkommens plausibel dargestellt werden kann. Ungeach-

tet dessen haben Jungunternehmer mit Gewinn weiterhin die Möglichkeit bis zu 2.000 

€ pro Monat zu erhalten. 

− Einführung einer Mindestförderhöhe von 500 € pro Monat für alle Anspruchsberech-

tigten, so andere Einkünfte diese nicht kürzen. Damit werden individuelle Härtefälle 

und etwaige Investitionen aufgefangen, die in der Vergangenheit teilweise dazu ge-

führt hatten, dass bestimmte Personen keinen Gewinn erwirtschaften konnten. 

− Keine Berücksichtigung Familienhärtefallfonds: Eine Förderung aus dem Familienhär-

tefallfonds ist kein Ausschlussgrund mehr für die Beantragung einer Unterstützung. 

• Mit der am 3.6.2020 erlassenen Richtlinie wurden weitere Novellierungen an den Kriterien 

der Auszahlungsphase 2 vorgenommen. Diese Richtlinie ersetzt die Richtlinie vom 4.5.2020 

und enthält einige wesentliche Änderungen: 

− Der sechsmonatige Betrachtungszeitraum wurde um weitere drei Monate bis zum 

15.12.2020 verlängert (bisher 16.3. bis 15.9.2020). Innerhalb der nun insgesamt neun 

Monate können Förderanträge für sechs beliebige Monate gestellt werden. 
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− Ein sogenannter „Comeback-Bonus“ iHv. 500 € pro Betrachtungszeitraum wurde zu-

sätzlich eingeführt. Dieser gilt für alle, die Anspruch auf den Härtefallfonds in der zwei-

ten Phase haben und wird für Anträge, die bereits abgeschlossen wurden, automatisch 

ausbezahlt. Der Comeback-Bonus beträgt damit bis zu 3.000 € pro Förderwerber. 

− Bei Personen, die bisher eine Förderung von unter 500 € pro Betrachtungszeitraum er-

halten haben, da die Gegenrechnung von Nebeneinkünften und Versicherungsleistun-

gen einen Betrag von über 1.500 € netto ergab, wird diese zukünftig automatisch auf 

jeweils 500 € pro Betrachtungszeitraum aufgestockt. Die Mindestfördersumme pro Be-

trachtungszeitraum und Förderwerber wird somit 1.000 € betragen: mindestens 500 € 

Förderung plus 500 € Comeback-Bonus. Insgesamt können Förderwerber für sechs Mo-

nate maximal 15.000 € aus dem Härtefallfonds erhalten: 12.000 € Förderung plus 3.000 

€ Comeback-Bonus. 

Die Abwicklung der Fördermaßnahme erfolgt über die WKÖ. Zu diesem Zweck wurde ein Ab-

wicklungsvertrag, ergänzt um einen Zusatz für die Auszahlungsphase 2, zwischen BMDW und 

WKÖ abgeschlossen. Zu den Aufgaben der WKÖ gehören insbesondere der Betrieb einer Ein-

reichplattform, die Entgegennahme und Prüfung der Anträge für die Gewährung von Zuschüs-

sen, die Entscheidung über die Bewilligung oder Ablehnung von Zuschüssen sowie die Auszah-

lung der Zuschüsse. Des Weiteren ist die WKÖ ua. für die Erfassung der Zuschüsse in der Trans-

parenzdatenbank, eine stichprobenartige Überprüfung der Einhaltung der Förderungsbedin-

gungen sowie die Evaluierung nach Durchführung der Maßnahme, spätestens im Laufe des Jah-

res 2021, zuständig. 

Abwicklung durch die AMA 

Für die Abwicklung des Härtefallfonds für Einkommensausfälle bei land- und forstwirtschaftli-

che Betrieben hat der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Vizekanzler und 

der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus im März 2020 die Richtlinie 

gemäß § 1 Abs. 4 Härtefallfondsgesetz für Einkommensausfälle bei land- und forstwirtschaftli-

chen Betrieben sowie Privatzimmervermietungen für eine erste Auszahlungsphase erlassen und 

im April um eine Auszahlungsphase 2 erweitert, eine weitere zweite Ergänzung erfolgte mit 

5.5.2020. Die dritte Änderung erfolgte im Juli 2020. 

• Für die Auszahlungsphase 1 wurde die Richtlinie am 27.3.2020 in der FINDOK veröffentlicht. 

Seit 30.3.2020 können landwirtschaftliche Betriebe die Soforthilfe beantragten. Betriebe 

mit einem Einheitswert von bis zu 10.000 € erhalten einen Zuschuss von 500 € und Betriebe 

mit einem Einheitswert von mehr als 10.000 € einen Zuschuss von 1.000 €. Unterstützt wer-
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den Vollerwerbsbetriebe, deren Einheitswert nicht größer als 150.000 € ist, deren Netto-

umsatz 550.000 € in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren nicht übersteigt und deren 

Nebeneinkünfte unter der Geringfügigkeitsgrenze liegen. Es muss ein Umsatzeinbruch von 

mindestens 50% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres nachgewiesen werden oder eine 

Kostenerhöhung um mindestens 50% zum Vergleichsmonat des Vorjahres bei Fremdar-

beitskräften zu verzeichnen sein. Eine Unterstützung aus dem Härtefallfonds ist nur dann 

möglich, wenn alle Kriterien erfüllt sind. 

• Für die Auszahlungsphase 2 wurde die geänderte Richtlinie am 15.4.2020 in der FINDOK 

veröffentlicht. Antragstellungen in der 2. Phase sind ab 16.4.2020 möglich. Ansuchen für 

die Auszahlungsphase 1 können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gestellt werden. Analog 

zur Richtlinie für EPU, freie Dienstnehmer sowie Kleinstunternehmen ist die gewährte So-

forthilfe aus der Auszahlungsphase 1 auf den für die Auszahlungsphase 2 ermittelten För-

derbetrag anzurechnen. Der Zuschuss pro Förderwerber beträgt auch hier bis zu 6.000 € 

pro Betrieb. 

− Die Förderung beträgt grundsätzlich 80% der Differenz zwischen den Einkünften des 

vergleichbaren Zeitraums des Vorjahres und den Einkünften für den jeweiligen Be-

trachtungszeitraum. Es werden für nicht angefallene Ausgaben pauschale Prozentsätze 

(angepasst an die jeweilige Tätigkeit) abgezogen. 

− Die Förderung ist mit 2.000,- €/Monat für max. 3 Monate begrenzt. Liegen im Betrach-

tungszeitraum, für den die Verluste an Einkünften geltend gemacht werden, neben den 

Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft andere Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 3 

EStG vor, sind diese Einkünfte vom errechneten Förderbetrag in Abzug zu bringen. Zu-

sätzlich zur Richtlinie in der Version der Auszahlungsphase 1 wurden Möglichkeiten für 

den Ausgleich von Einkommensausfällen bei der Privatzimmervermietung ergänzt. In 

der Phase 2 schließen Nebeneinkünfte und Mehrfachversicherung bei der Kranken- 

und/oder Pensionsversicherung eine Förderungsgewährung nicht aus. 

• Eine zweite Änderung der Richtlinie wurde am 5.5.2020 in der FINDOK verlautbart.  

− Der dreimonatige Betrachtungszeitraum wird um weitere drei Monate bis zum 

15.9.2020 (bisher 16.3. bis 15.6.2020) verlängert.  

− Jungunternehmer (Betriebsübernahme nach dem 1.1.2020) hatten bisher schon die 

Möglichkeit pauschal 500 € zu erhalten. Jungunternehmer haben nun die Möglichkeit 

bis zu 2.000 € pro Monat zu erhalten.  

− Eine Förderung aus dem Familienhärtefallfonds ist kein Ausschlussgrund mehr für die 

Beantragung einer Unterstützung aus dem Härtefallfonds. Bei mehreren Bewirtschaf-

tern pro Betrieb ist eine auf den einzelnen Bewirtschafter bezogene Betrachtung anzu-

stellen. 

• Mit der dritten Änderung der Richtlinie (Stand 20.7.2020) werden weitere Novellierungen 

an den Kriterien der Auszahlungsphase 2 vorgenommen: 
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− Der sechsmonatige Betrachtungszeitraum wurde um weitere drei Monate bis zum 

15.12.2020 verlängert (bisher 16.3. bis 15.9.2020). Innerhalb der nun insgesamt neun 

Monate können Förderanträge für sechs beliebige Monate gestellt werden. 

− Eine Förderung aus dem Fixkostenzuschuss ist kein Ausschlussgrund mehr für die Be-

antragung einer Unterstützung aus dem Härtefallfonds. 

− Ein sogenannter „Comeback-Bonus“ iHv. 500 € pro Betrachtungszeitraum wurde zu-

sätzlich eingeführt. Dieser gilt für alle, die Anspruch auf den Härtefallfonds in der zwei-

ten Phase haben und wird für Anträge, die bereits abgeschlossen wurden, automatisch 

ausbezahlt. Der Comeback-Bonus beträgt damit bis zu 3.000 € pro Förderwerber. 

− Die Mindestfördersumme pro Betrachtungszeitraum und Förderwerber wird somit 

1.000 € betragen: mindestens 500 € Förderung plus 500 € Comeback-Bonus. Insgesamt 

können Förderwerber für sechs Monate maximal 15.000 € aus dem Härtefallfonds er-

halten: 12.000 € Förderung plus 3.000 € Comeback-Bonus. 

− Die Förderungsgegenstände wurden um die Betriebe mit Almausschank ergänzt. 

− Die Geltung der Richtlinie wurde bis 31.2.2021 verlängert. 

• Die Abwicklung erfolgt gemäß § 1 Abs. 2 Härtefallfondsgesetz iVm. dem AMA-Gesetz 1992 

(Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle „Agrarmarkt Austria“, BGBl. 

Nr. 376/1992) durch die Agrarmarkt Austria. 

 

Gebarung des Härtefallfonds 

In den ersten beiden Quartalen 2020 hat der COVID-19-Krisenbewältigungsfonds insgesamt 1 

Mrd. € an die UG 40 für Härtefallfonds-Förderungen ausgeschüttet. Hiervon wurde eine erste 

Tranche iHv. 400 Mio. € unmittelbar nach Unterzeichnung des Abwicklungsvertrages an die 

WKÖ weitergeleitet sowie am 29. Juni eine zweite Tranche iHv. 200 Mio. €. Diese Mittel stehen 

in voller Höhe für Förderungen zur Verfügung, die WKÖ erhält kein Abwicklungsentgelt. An die 

UG 42 hat der COVID-19-Krisenbewältigungsfonds 137,0 Mio. € für Härtefallfonds-Förderungen 

in der Landwirtschaft und bei Privatzimmervermieterinnen und -vermietern ausgeschüttet. 

Hiervon wurden bisher mit Stichtag 15.9.2020 rd. 11,4 Mio. € an die AMA weitergeleitet. 

Zum Berichtsstichtag 15.9.2020 wurden im Rahmen der Auszahlungsphase 1 bei der WKÖ ins-

gesamt 144.307 Förderanträge eingereicht. Von diesen wurden 133.058 Anträge (92,2%) positiv 

erledigt und 11.249 Anträge (7,8%) abgelehnt. Die Differenz zu den Werten per Mitte August 

ergibt sich aus der Rückabwicklung von Anträgen, welche die Förderkriterien nicht erfüllten. 

Das ausbezahlte Fördervolumen aus Phase 1 beläuft sich auf 121,9 Mio. € und entfällt zu 90,8% 

auf Soforthilfen iHv. 1.000 €. 
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Im Rahmen der Auszahlungsphase 2 wurden zum Stichtag 15.9.2020 insgesamt 443.521 Förder-

anträge bei der WKÖ eingereicht. Von diesen wurden 354.608 Anträge (80,0%) positiv erledigt 

und 84.012 Anträge (18,9%) abgelehnt. 4.901 Anträge (1,1%) befanden sich noch in Bearbei-

tung. 

Das ausbezahlte Fördervolumen aus Phase 2 beläuft sich auf rd. 409,7 Mio. €. Die durchschnitt-

liche Höhe der Soforthilfen beträgt rd. 1.155 €. 

Tabelle 8: Härtefallfonds, WKÖ (Stand 15.9.2020) 
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Tabelle 9: Härtefallfonds, AMA (Stand 15.9.2020) 

 
 

Bei der AMA war die Antragstellung für die Phase 1 bis 15.4.2020 möglich. In der Phase 1 sind 

2.904 Anträge eingelangt und wurden 2,4 Mio. € bewilligt und ausgezahlt. 

 

Im Rahmen der Auszahlungsphase 2 wurden zum Stichtag 15.9.2020 insgesamt 8.444 Förder-

anträge bei der AMA eingereicht. Von diesen wurden 4.340 Anträge (51,4%) positiv erledigt und 

1.519 Anträge (18,0%) abgelehnt. 2.585 Anträge (30,6%) befanden sich noch in Bearbeitung. Es 

wurden zum Stichtag rd. 6,4 Mio. € ausgezahlt. 

 

 

4.5 Bericht NPO-Unterstützungsfonds, Überbrückungsfinanzierung für 

selbständige Künstlerinnen und Künstler 

Die Ausgestaltung der Hilfsmaßnahmen für NPOs ist erfolgt. Das Bundesgesetz über die Errich-

tung eines Non-Profit-Organisationen Unterstützungsfonds („NPO-Unterstützungsfonds“) 

wurde Anfang Juni 2020 im Parlament beschlossen (20. COVID-19 Gesetz, BGBl. I Nr. 49/2020). 

Demnach hat der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport dem Budget-

ausschuss sowie dem Bundesminister für Finanzen monatlich einen Bericht, in dem sämtliche 

Maßnahmen, die nach diesem Bundesgesetz ergriffen wurden, detailliert dargestellt sind, vor-

zulegen. Der Bericht hat insbesondere die finanziellen Auswirkungen der gesetzten Maßnah-

men auszuweisen. Der NPO-Unterstützungsfonds nahm Anfang Juli 2020 seine Tätigkeit auf. 
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Mit BGBl. I Nr. 64/2020 wurde weiters der Fonds für eine Überbrückungsfinanzierung für selb-

ständige Künstlerinnen und Künstler errichtet, der aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds 

gespeist wird. Wie beim NPO-Unterstützungsfonds obliegt die Berichterstattung an den Budge-

tausschuss dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. 

 

Aufgrund der direkten Berichtspflichten des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlicher 

Dienst und Sport an den Budgetausschuss erfolgt an dieser Stelle keine eigene Berichterstat-

tung. 
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5 Tabellenteil 

Der gegenständliche Bericht wurde auf Grundlage der Daten der Haushaltsleitenden Organe 

(HHLO) erstellt, die gemäß § 6 Abs. 2 Z 10 BHG 2013 zur Aufstellung und Erläuterung ihrer Mo-

natsnachweise und Abschlussrechnungen verpflichtet sind.  

Die Angaben erfolgen mit Stand Monatsende in Millionen Euro und sind in dieser Darstellung in 

der Regel auf eine Stelle gerundet. Änderungen bleiben vorbehalten, Rundungsdifferenzen sind 

möglich.  

In den Jahreswerten ist der Erfolg 2019 lt. Bundesrechnungsabschluss (BRA) dem Bundesvoran-

schlag (BVA) 2020 gegenübergestellt.  

Die Begründungen beziehen sich auf wesentliche Abweichungen des kumulierten Erfolges zum 

Vorjahreszeitraum im Finanzierungshaushalt. Unterschiede im Ergebnishaushalt sind einerseits 

auf die im Finanzierungshaushalt angeführten Gründe, soweit sie auch ergebniswirksam sind, 

und andererseits auf abweichende Periodenzuordnungen, Abschreibungen und Wertberichti-

gungen sowie allfällige Dotierungen von Rückstellungen zurückzuführen. Detaillierte Begrün-

dungen zu den Unterschieden im Finanzierungs- und Ergebnishaushalt sind in den zweimal jähr-

lich vorzulegenden Berichten gem. § 47 (1) und § 66 (3) BHG 2013 enthalten, die die Entwicklung 

des Bundeshaushaltes vom Jänner bis April (vorzulegen bis Ende Mai) bzw. vom Jänner bis Sep-

tember (vorzulegen bis Ende Oktober) umfassend erläutern.  

Die Daten über den Gebarungsvollzug werden auch auf der Homepage des BMF veröffentlicht. 

Aufgrund der unterschiedlichen unterjährigen Profile von Ein- und Auszahlungen sowie Auf-

wendungen und Erträgen sind die berichteten Daten allerdings nur sehr eingeschränkt aussa-

gekräftig. 
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Tabelle 10: Gesamtgebarungserfolg des Bundes, August 2020 (Finanzierungsrechnung,             

in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 11: Auszahlungen nach Untergliederung (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 12: Einzahlungen nach Untergliederung (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 13: Auszahlungen nach ökonomischer Darstellung (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 14: Einzahlungen nach ökonomischer Darstellung (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 15: Abgabenerfolg des Bundes (UG 16, Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 16: Gesamtgebarungserfolg des Bundes, August 2020 (Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 



 

 

Monatserfolg August 2020 sowie COVID-19 Berichterstattung 48 von 54 

Tabelle 17: Aufwendungen nach Untergliederung (Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 18: Erträge nach Untergliederung (Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 19: Aufwendungen und Erträge nach ökonomischer Darstellung (Ergebnisrechnung, in 

Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 20: Abgabenerfolg des Bundes (UG 16, Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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